
Bayerischer Landtag 

2. Legislaturperiode 
Tagung 1951/52 

Beilage 1165· 

Antrag 
Betreff: 
Finanzielle Untei·stüt:t1ung der Allgäue.i· Gla.s
und S0h.muckware1n-Ge.no1ssei!llschaft zur Be.seiti
gung der Uurw;etters·chäden 

Der Landtag wolle beschlieRen: 
Der Allgäuer Glas- und Schmuckwareu

Genossenschaft wird ein Betrag von DM 
1.00 000.- zur Behebung der dringendsten 
U1nvetterschäden vom 23. Juli 1951 zur Ver-
fügung gestellt. · 

München, den 8. August 1951 

Frenzel 
und Fraktion (SPD) 

Beilage 1166 
Der Bayerische Ministerpräsident 

München, den 10. August 1951 

An den 
Herrn Präsidenten 
des Bayerischen Landtags 
München 

Betre-ff: 
Antrag al~f Vorweg,geneJ1.migung dringeud 
beinötigter Stellen beim HauJShalt d·es 8t&ats" 
.mi-nisterhurns der Finanzen (Epl. VI Kap. 5116) 

Auf Grund Beschlusses des l\![inisterrats vom 
7. August 1951 übermittle ich in der Anlage den 
obenbezeichneten Antrag der Staatsregierung mit 
der Bitte, die Zustimmung des Landtags herbeizu
führen. 

(gez.) Dr. Eharcl, 
Bayerischer Ministe~präsident 

* 

Antrag 

Der Landtag wolle beschließen'. 
Das Staatsminisierium der Fina1;zen wird 

ermächtjgt, vorgriffsweise für den Haushalt 
1951 das Personal bei Epl. VI Kap. 516 um 
folgende Stellen zu er höhen und über die 
durCh die Stellenmehrung erforderlichen per
sönliChen Ausgaben in der jeweils benötigten 
Höhe zu verfügen: 

B8 

A2b 
A2c2 
A4c2 

K a p. 5 1 6 T i t. 1 o o : 

Präsident des Bayer. 
entschädig·ungsamts 
Oberregierungsrat 
Regierung·srat . 
Regierungsinspektor 

Zahl der 
Stellen 

Landes-
1 
1 
1 
1 

zusarn.men 4 
,., _I ! !~.J~1 

K a p. 5 1 6 Ti t. 1 o 3 : 

a) Zentralstelle: 

VergGr. III 7 
VergGr. V b 2 
VergGr. Vl b 5 
VergG;r. VII 18 
VergGr. VllI 7 
Hilfskräfte für vorübergehende Dienst-
leistungen 25 

zusammen 64 

b) Zweigstellen: 

VergGr. VI b 15 
V ergGr. VII 8 
VergGr. VIII 16 
VergGr. IX 3 

* 
Begriindung 

zusammen 42 

Insgesamt 1·10 

Die Umorganisation des Bayer. Landesentschädi
gungsamts erforderte eine fühlbare Vermehrung seines 
Personals. Insbesondere ist es ein zwingendes Bedürfnis, 
die Stelle des Präsidenten und einige weitere leitende 
Posten mit Beamten zu besetzen, um einen zuverlässigen, 
hehördenmäfügen Gesehäftsbetrieb des Amtes in Zukunft 
zu gewährleisten. Die Stellenmehrung bei den Zweig
stellen bedeutet in der Hauptsache nur eine Verlegung 
.von Stellen innerhalb des Haushalts des Landesentschädi
gungsamts. Die Inhaber dieser Stellen waren bisher bei 
den Kz'ler-Betreuungsstellen (Tit. 288) beschäftigt ge
wesen. Nachdem diese Betreuungsstellen zum 1. Juni 1951 
rtufgelöst und ihre Aufgaben auf die Zweigstellen des 
Landesentschädigungsamts übergegangen sind, mullten 
infolge der mit der Übernahme der Aufgaben verbunde
nen Mehrung der Arbeit diese Angestellten auf die 
Zw·eigstellen übernommen werden. Die zu ihrer Bezah
lung benötigten Mittel werden bei Tit. 288 durch entspre
chende Herabminderung des Ansatzes im Haushalt 1951 
eingespart. 


